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 Veröffentlicht am 18.04.2001

Norm

AFB 1984 Art5 Abs2 lita

VersVG §88

Rechtssatz

Der Versicherte hat die Wahl zwischen dem Begehren auf Ersatz des ortsüblichen Bauwerts unter Abzug eines dem

Zustand des Gebäudes entsprechenden Betrages bei Wiederaufbau und dem (anteiligen) Verkehrswert unabhängig

vom Wiederaufbau. Stützt er sich nicht ausdrücklich auf den Wiederaufbau des Gebäudes, macht er damit lediglich

den Verkehrswert geltend.
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